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Zusammenfassung 
 
Die Selbstverwaltung der Sozialversicherung 
muss reformiert werden. Der in den letzten Jah-
ren gewachsene Staatseinfluss auf die Sozialver-
sicherung muss gestoppt und zurückgedrängt 
werden. Dafür ist die Autonomie der Sozialversi-
cherungsträger – die Selbstverwaltung – zu stär-
ken, ihre Gestaltungsmöglichkeiten sind zu erwei-
tern. Es muss sichergestellt werden, dass Versi-
cherte und Arbeitgeber die von ihnen finanzierten 
Sozialversicherungen verantwortlich und aktiv 
mitgestalten können.  
 
Um die Effizienz der Arbeit der sozialen Selbst-
verwaltung zu erhöhen, sollten außerdem die his-
torisch gewachsenen, teilweise aufgeblähten Or-
ganisationsstrukturen der Sozialversicherung 
durch ein einheitlich für alle Zweige der Sozial-
versicherung geltendes schlankes Verwaltungs-
ratsmodell ersetzt werden. Außerdem muss die 
paritätische Selbstverwaltung der Sozialversiche-
rung durch Arbeitgeber und Versicherte auch dort 
eingeführt werden, wo sie heute noch fehlt. 
 
Reformen in der sozialen Selbstverwaltung sind 
allerdings keinesfalls ein Ersatz oder eine Alter-
native für die notwendigen tief greifenden Struk-
turreformen der Sozialversicherung selbst. Hier 
ist ausschließlich und allein der Gesetzgeber ge-
fordert und verantwortlich, weil die Sozialversi-
cherungsträger bei der Verwendung ihrer Mittel 
vollständig an die gesetzlich definierten Aufgaben 
und Instrumente gebunden sind: Weder können 
sie Leistungen verweigern, die das Gesetz vor-
schreibt, noch dürfen sie Leistungen gewähren, 
die vom Gesetz nicht vorgesehen sind. Zustän-
digkeiten und Verantwortung von Gesetzgeber 
und sozialer Selbstverwaltung dürfen nicht ver-
wischt werden. 

 
 

Im Einzelnen 
 
1. Staatseinfluss zurückdrängen 

 
Die Autonomie der Sozialversicherungsträger – 
die Selbstverwaltung – muss gestärkt und die 
notwendige Staatsferne der Sozialversicherung 
künftig wieder besser gewährleistet werden. Als 
mittelbare Staatsverwaltung bildet die Selbstver-
waltung ein wichtiges Gegengewicht zur unmit-

telbaren Staatsverwaltung. Durch sie wird der 
Gefahr politischer Einflussnahme und der Verde-
ckung von Missständen entgegengewirkt und den 
Sozialversicherungsträgern ein kritischer Um-
gang gegenüber der Ministerialbürokratie und ein 
selbstbewusstes Auftreten gegenüber Politik und 
Öffentlichkeit ermöglicht. Zugleich gewährleistet 
sie die notwendige Interessenvertretung der Bei-
tragszahler gegenüber Gesetzgeber und Verwal-
tung, auch zur Abwehr haushaltspolitisch moti-
vierter Lastenverschiebungen. 
 
In der gesetzlichen Unfallversicherung darf die 
privatrechtliche Autonomie der neu geschaffenen 
Spitzenorganisation, der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung, nicht durch eine umfassende 
Fachaufsicht und die damit verbundenen Wei-
sungsrechte eingeschränkt werden. Die jetzt im 
Gesetzentwurf des Unfallversicherungsmoderni-
sierungsgesetzes vorgesehene Fachaufsicht be-
deutet sogar ein Mehr an staatlichen Einfluss-
möglichkeiten als mit der vormals geplanten Ver-
körperschaftung des Spitzenverbandes verbun-
den gewesen wäre. 
 
Bei der Bundesagentur für Arbeit muss die Betei-
ligung der öffentlichen Bank an der Selbstverwal-
tung, das Bestellungs- bzw. Abberufungsrecht 
des Vorstands der Bundesagentur für Arbeit 
durch die Bundesregierung sowie das bestehen-
de Haushaltsgenehmigungserfordernis durch die 
Bundesregierung abgeschafft werden. 
 
In der gesetzlichen Krankenversicherung darf die 
Einrichtung des neuen Spitzenverbands Bund der 
Krankenkassen nicht zu einer Ausweitung des 
Staatseinflusses führen. Er darf außerdem nicht 
zur Durchsetzung staatlicher Vorhaben und 
Maßnahmen zweckentfremdet werden. Insbe-
sondere dürfen dem neuen Spitzenverband Bund 
keine Aufgaben übertragen werden, die es den 
einzelnen Krankenkassen erschweren, sich von 
ihren Wettbewerbern abzugrenzen.  
 
Vereinigungen von Sozialversicherungsträgern 
müssen auch ohne Genehmigung der für die So-
zialversicherung zuständigen obersten Landes-
behörden der betroffenen Länder, d. h. allein auf-
grund eines Beschlusses ihrer Selbstverwaltun-
gen, möglich sein. Insbesondere darf eine Verei-
nigung von Regionalträgern der gesetzlichen 
Rentenversicherung nicht von der Notwendigkeit 
einer Festlegung über die Arbeitsmengenvertei-
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lung auf die Gebiete der Länder abhängig ge-
macht werden. 
 
 
2. Gestaltungsrechte erweitern 

 
Die Gestaltungsrechte der sozialen Selbstverwal-
tung müssen erweitert werden. 
 
Dies gilt insbesondere für den Bereich der Kran-
kenversicherung, weil hier die Träger mit ihrem 
Leistungsangebot und ihrer Beitragsgestaltung 
um Mitglieder konkurrieren. Die Möglichkeiten, 
sich im Wettbewerb voneinander zu unterschei-
den, müssen daher ausgebaut werden: 
 
Grundsätzlich sollte jede Kasse Einzelverträge 
mit Ärzten und Krankenhäusern schließen kön-
nen, um so für die Versicherten Versorgungsnet-
ze zur Erbringung von Leistungen zu knüpfen. Mit 
dem GKV-Modernisierungsgesetz und dem GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz hat der Gesetzge-
ber den Krankenkassen zumindest in beschränk-
tem Umfang erweiterte Befugnisse bei der Ver-
tragsgestaltung gegeben. So können sie jetzt zur 
flächendeckenden Sicherstellung des Angebots 
in der hausärztlichen Versorgung die Kranken-
kassen allein oder in Kooperation, auch ohne 
Einbindung der Kassenärztlichen Vereinigung, 
Verträge schließen. 
 
Auch bei der Pflegeversicherung muss der Preis- 
und Qualitätswettbewerb zur Erzielung kosten-
günstiger und leistungsfähiger Versorgungsstruk-
turen verstärkt werden. Statt einheitlichem und 
gemeinsamen Handeln aller Pflegekassen ist 
Vertragsfreiheit dringend erforderlich. Die Leis-
tungsbedingungen in der ambulanten und statio-
nären Pflege dürfen nicht länger das Ergebnis 
eines bilateralen Monopols sein, sondern müssen 
von jeder Pflegekasse frei mit den Leistungsan-
bietern – Pflegediensten und Pflegeeinrichtungen 
– ausgehandelt werden können. 
 
Bei der Bundesagentur für Arbeit müssen die 
Gestaltungsmöglichkeiten der Selbstverwaltung 
gestärkt werden, indem die gesetzliche Regulie-
rungsdichte im SGB III deutlich reduziert wird. 
Zudem muss das Recht der Bundesregierung, 
der Bundesagentur für Arbeit weitere Aufgaben 
oder die Durchführung befristeter Arbeitsmarkt-
programme zu übertragen (§ 368 SGB III), an die 

Zustimmung des Verwaltungsrats gebunden wer-
den. 
 
Ferner muss der Verwaltungsrat über die Durch-
führung solcher Aufgaben und Programme um-
fassend informiert werden, um negative Rückwir-
kungen auf die Erfüllung der selbstverwalteten 
Aufgaben kontrollieren zu können. 
 
Die Arbeitslosenversicherung mit Selbstverwal-
tung handelt aus eigenem Recht auch gegenüber 
dem Ministerium und ist keine nachgeordnete 
Dienstbehörde. Zur Vermeidung von Missver-
ständnissen sollte dies gesetzlich klargestellt 
werden.  
 
 
3. Neues Verwaltungsratsmodell in allen Sozi-
alversicherungszweigen einführen 

 
Die in den einzelnen Zweigen der Sozialversiche-
rung sehr unterschiedliche Organisation der 
Selbstverwaltung sollte mit Beginn der nächsten 
Amtsperiode der Selbstverwaltung im Jahr 2011 
durch ein einheitliches Verwaltungsratsmodell 
ersetzt werden. Auf diese Weise würde die eh-
renamtliche Selbstverwaltung – so wie bereits 
heute in der Kranken- und Arbeitslosenversiche-
rung – auch in der Renten- und Unfallversiche-
rung auf ein Organ konzentriert. Die heutige 
Doppelstruktur von Vorstand und Vertreterver-
sammlung in diesen Sozialversicherungszweigen 
führt zu einer unnötigen Mehrfachbefassung von 
Gremien mit denselben Fragestellungen. Außer-
dem ist eine hinreichende Koordination und Ab-
stimmung zwischen beiden Gremien kaum zu 
gewährleisten. Die Reform der Selbstverwaltung 
in der Kranken- und Arbeitslosenversicherung hat 
gezeigt, dass schlankere Strukturen zu mehr Effi-
zienz und damit besserer Steuerung führen. 
 
Die Größe des Verwaltungsrats sollte in der Re-
gel 20 Mitglieder nicht übersteigen, damit auch im 
Plenum noch konstruktive Diskussionen stattfin-
den können. Diese    Obergrenze entspricht der 
Höchstzahl an Mitgliedern von Aufsichtsräten pri-
vatwirtschaftlicher Unternehmen. 
 
Die Kompetenzaufteilung zwischen haupt- und 
ehrenamtlicher Selbstverwaltung sollte sich dabei 
grundsätzlich an der Aufgabenzuordnung von 
Vorstand und Verwaltungsrat einer gesetzlichen 
Krankenkasse orientieren, d. h. die ehrenamtliche 
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Selbstverwaltung trifft alle Entscheidungen von 
grundsätzlicher Bedeutung in den Bereichen Or-
ganisation, Personal und Finanzen, während die 
laufenden Verwaltungsgeschäfte des Versiche-
rungsträgers – entsprechend § 35a SGB IV – 
dem hauptamtlichen Vorstand obliegen.  
 
Dem Verwaltungsrat sollten demnach – einheit-
lich bei allen Sozialversicherungsträgern – fol-
gende Kompetenzen zugeordnet sein: 
 
�  Satzungsautonomie: Beschluss der Satzung 

und des sonstigen autonomen Rechts (§§ 373 
Abs. 5 SGB III, 33 Abs. 1 SGB IV, 197 Abs. 1 
Nr. 1 SGB V) sowie der eigenen Geschäfts-
ordnung. Zum autonomen Recht zählen z. B. 
Anordnungen zur Konkretisierung der Pflichten 
der Arbeitslosen bei der Bundesagentur für 
Arbeit sowie Unfallverhütungsvorschriften, Ge-
fahrtarife und Umlagesätze in der Unfallversi-
cherung, 

 
�  Haushaltsautonomie: Beschluss des Haus-

haltsplans (§§ 71a SGB IV, 197 Abs. 1 Nr. 2 
SGB V), ggf. Einwilligung in über- oder außer-
planmäßige Ausgaben (§ 73 Abs. 1 SGB IV), 

 
�  Entscheidungsverantwortung in allen Fragen 

von grundsätzlicher Bedeutung (§ 197 Abs. 1 
Nr. 1b SGB V), insbesondere Zustimmung zu 
finanzwirksamen Vorgängen ab einer be-
stimmten Größenordnung sowie Formulierung 
von Leitlinien für die Geschäftspolitik, 

 
�  Überwachung des Vorstands (§ 197 Abs. 1 Nr. 

1a SGB V), einschließlich Einsichts- und Prü-
fungsrechte hinsichtlich sämtlicher Geschäfts- 
und Verwaltungsunterlagen (§ 197 Abs. 2 
SGB V) sowie Berichtspflichten des Vorstands 
bei wichtigen Anlässen (§ 35a Abs. 2 SGB IV), 

 
�  Beschluss über die Entlastung des Vorstands 

wegen der Jahresrechnung (§ 197 Abs. 1 Nr. 
3 SGB V), 

 
�  Bestellung und Abberufung des hauptamtli-

chen Vorstands einschließlich des Rechts, die 
Vergütung festzusetzen (§ 35a Abs. 5-7 SGB 
IV), Zielvereinbarungen zu treffen sowie Ein-
bindung in Personalentscheidungen auf der 
ersten Führungsebene darunter, 

 

�  Vertretung des Sozialversicherungsträgers 
gegenüber dem hauptamtlichen Vorstand und 
dessen Mitgliedern (§ 197 Abs. 1 Nr. 4 
SGB V), 

 
�  Beschluss über die Auflösung des Sozialversi-

cherungsträgers oder die freiwillige Vereini-
gung des Sozialversicherungsträgers mit ei-
nem anderen Sozialversicherungsträger, Aus-
nahme: Bundesagentur für Arbeit (§ 197 Abs. 
1 Nr. 6 SGB V). 

 
Das aus nur einem Organ bestehende Verwal-
tungsratsmodell lässt sich nicht auf die Spitzen-
organisationen der Kranken-, Renten- und Unfall-
versicherung übertragen, da bestimmte Kompe-
tenzen der Selbstverwaltung dort von allen Mit-
gliedern der Spitzenorganisation wahrgenommen 
werden müssen. Deshalb sind für die Spitzenor-
ganisationen zwei Selbstverwaltungsorgane vor-
zusehen, die Mitgliederversammlung und der 
Verwaltungsrat.  
 
 
4. Paritätische Selbstverwaltung durch Ar-
beitgeber und Versicherte gewährleisten 

 
Die Selbstverwaltung muss bei allen Sozialversi-
cherungsträgern paritätisch von Arbeitgebern und 
Versicherten wahrgenommen werden. In der 
Selbstverwaltung dürfen insbesondere keine Ver-
treter von Personengruppen mitwirken, die nicht 
auch als Beitragszahler die finanziellen Folgen 
ihrer Entscheidungen zu tragen haben (z. B. der 
Gebietskörperschaften, Leistungserbringer oder 
Selbsthilfeorganisationen). Bei den Sozialversi-
cherungsträgern, bei denen eine paritätische 
Selbstverwaltung aus Arbeitgebern und Versi-
cherten fehlt (z. B. Bundesagentur für Arbeit, 
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See, Ersatzkassen), muss sie hergestellt 
werden. Für den Bereich der Ersatzkassen gilt 
dies auch deshalb, weil der Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen in Bezug auf die Stimmge-
wichte ebenfalls paritätisch besetzt ist.  
 
Der Grundsatz der paritätischen Selbstverwal-
tung durch Arbeitgeber und Versicherte beruht 
auf der Anknüpfung des Sozialversicherungs-
schutzes an das Arbeitsverhältnis und der über-
wiegenden Finanzierung der Sozialversicherung 
durch lohnbezogene Beiträge. Nicht entschei-
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dend ist dagegen die jeweilige Beitragstragung 
nach dem Sozialversicherungsrecht. Schließlich 
gilt bei einer lohnabhängigen Beitragsgestaltung 
unabhängig davon, wie die Beitragsanteile recht-
lich auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer verteilt 
sind, dass regelmäßig der Arbeitgeber alleiniger 
Beitragsschuldner gegenüber den Sozialversi-
cherungsträgern ist (Zahllast), während die Sozi-
alversicherungsbeiträge immer aus der vom Ar-
beitnehmer erzielten Wertschöpfung erbracht 
werden (Traglast). Insofern kann es für die Mit-
wirkung in den Selbstverwaltungsorganen auch 
keine Rolle spielen, dass teilweise ausschließlich 
die Arbeitgeber und teilweise ausschließlich die 
Versicherten die Beitragsanteile zur Sozialversi-
cherung übernehmen: 
 
Ausschließliche Beitragstragung durch die Ar-
beitgeber: 

 
�  Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung 

(ca. 9 Mrd. €),  
�  Pauschalbeiträge für geringfügig Beschäftigte 

(ca. 6 Mrd. €),  
�  Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, die als 

unterstellte Sozialbeiträge gelten und zum Ru-
hen des Anspruchs auf Krankengeld in den 
ersten 6 Wochen der Krankheit führen (ca. 31 
Mrd. €),  

�  Insolvenzgeldumlage,  
�  Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversi-

cherung für Arbeitnehmer nach Erreichen der 
Regelaltersgrenze,  

�  Beiträge  für versicherungspflichtige Auszubil-
dende mit einem monatlichen Arbeitsentgelt 
bis 400 €.  

 
Ausschließliche Beitragstragung durch die Versi-
cherten:  

 
�  Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenver-

sicherung (ca. 9 Mrd. €),  
�  Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge 

aus Versorgungsbezügen  
�  (ca. 4,5 Mrd. €), 
�  Zusatzbeitrag für Kinderlose in der Pflegever-

sicherung (ca. 700 Mio. €). 

 
Die durchgängig paritätische Beteiligung der Ar-
beitgeber an der sozialen Selbstverwaltung ist 
auch deshalb erforderlich, weil sie der Gefahr 
entgegenwirkt, dass über die Versichertenseite 

die Belange der Beschäftigten der Sozialversi-
cherungsträger über die Interessen der Solidar-
gemeinschaft der Beitragszahler gestellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


